
dies auf den ersten Blick erscheint. Es darf nicht ver
gessen werden, daß nicht nur die Nazis und ihre 
industriellen Hintermänner, sondern auch einfluß
reiche .Münchener1 und .isolationistische“ Elemente in 
Großbritannien und Amerika dagegen opponieren 
werden. Die Letzteren werden, bemüht um die Wie
dererlangung ihrer Investitionen in Deutschland und 
um die Erneuerung ihrer monopolkapitalistischen 
Verbindungen zu den großen deutschen Kartellen, 
sowie im Bestreben, erneut .Bollwerke gegen den 
Bolschewismus zu errichten1, auf jede Gelegenheit 
warten, den Prozessen ein Ende zu setzen.“15 

Ebenfalls voller Sorge schrieb 1944 Sheldon G 1 u e c k , 
Professor für Strafrecht und Kriminalistik an der 
amerikanischen Harvard-Universität:

„Man muß auch die Möglichkeit erörtern, daß gewisse 
einflußreiche Geschäftsleute und Bankiers der Ver
einten Nationen, die an deutschen Kartellen inter
essiert sind und freundschaftliche Beziehungen zu 
deutschen Wirtschaftlern und Industriebaronen unter
halten, hinter den Kulissen intervenieren, um die 
wertvollen Nacken ihrer Kollegen zu schützen.“ 

Glueck verwies auf die aktive faschistische Propaganda 
in den USA und in Großbritannien, den deutschen 
Kriegsverbrechern ihren Kampf gegen die vorgebliche 
kommunistische Bedrohung „zugute“ zu halten, und 
stellte generell fest:

„Es ist noch nicht gewiß, daß die meisten Verbrecher 
der Achsenmächte für ihre Untaten auch wirklich 
bestraft werden. Gewiß, es hat zahlreiche feierliche 
Erklärungen von Führern der Vereinten Nationen 
gegeben, daß die Vergeltung den nazistischen und 
japanischen Kriegsverbrechern auf dem Fuße folgen 
werde. Aber ähnliche offizielle Erklärungen wurden 
auch während des ersten Weltkrieges abgegeben; und 
bis heute hat allein Rußland nicht nur gesprochen, 
sondern auch gehandelt.“10 

Pritts und Gluecks Befürchtungen bestanden vollauf zu 
Recht. Das internationale Monopolkapital konnte zwar 
nicht verhindern, daß einige besonders maßgeblich an 
der faschistischen Aggressionspolitik beteiligte Wirt
schaftskapitäne auf die Anklagebank kamen. Sie wur
den jedoch, wie z. B. der Freispruch Schachts im Nürn
berger Hauptkriegsverbrecherprozeß — gegen die über
zeugend begründete abweichende Meinung des sowjeti
schen Richters L. T. Nikitschenko — und das völlig 
inkonsequente Urteil des amerikanischen Militärtribu
nals IV im IG-Farben-Prozeß beweisen, von den Rich
tern der Westmächte mit größter Nachsicht, um nicht 
zu sagen mit kollegialem, aus gleicher Klassenzugehö
rigkeit folgendem Verständnis behandelt. Schacht selbst 
hat sich einmal über die Ursachen hierfür geäußert. 
Der ehemalige amerikanische Gefängnispsychologe G.
M. G i l b e r t  berichtet in seinem „Nürnberger Tage
buch“ über ein diesbezügliches Gespräch mit Schacht am
31. August 1946:

„Schacht, der (im Hinblick auf sein Urteil — M. K.) 
einzig zuversichtliche Angeklagte, wurde nach Aus
künften über deutsche Industrielle befragt, die im 
nächsten Verfahren angeklagt werden sollten. In sei
ner Zelle lachte er darüber. .Wenn Sie Industrielle 
anklagen wollen, die geholfen haben, Deutschland 
aufzurüsten, so müssen Sie auch Ihre eigenen ankla
gen. Die Opelwerke z. B., die nichts anderes als 
Kriegsproduktion leisteten, standen im Eigentum 
Ihrer General Motors!1“17 

Der trotz aller Versicherungen der westlichen Regie
rungen immer wieder spürbare Widerstand reaktio
närer Kreise gegen eine umfassende Ahndung der 
Kriegsverbrechen wurde durch das ständige Drängen

15 d. N. Pritt, War Criminals, in „Labour Monthly", Vol. XXVT, 
No. 11 (Nov. 1944), S. 338.
18 Sheldon Glueck, War Criminals — Their Prosecution and 
Punishment, New York 1944, S. 9 und 5.
17 G. M. Gilbert, Nuremberg Diary, New York 1947, S. 430.

der friedliebenden Bevölkerung auf effektive Schritte 
zur Verfolgung der Kriegsverbrecher gebrochen.
Als z. B. am 30. August 1944 auf einer von Lord Cecil 
Hurst, dem Vorsitzenden der Kriegsverbrecherkom
mission der Vereinten Nationen (UNWCC), geleiteten 
Pressekonferenz bekannt wurde, daß die Kommission 
sich nicht imstande sehe, die Kriegsverbrecherprozesse 
umfassend vorzubereiten, kam es zu heftigen Protesten. 
Die Mitteilung, daß die Kommission, in der die UdSSR 
wegen der Negierung der Rechte der Unionsrepubliken 
nicht unmittelbar mitwirkte, nur eine Art Zentrale für 
die Koordinierung und begrenzte Auswertung von 
Anzeigen und Informationen sei, daß die Arbeit der 
Kommission durch die enge Interpretation des Begriffes 
„Kriegsverbrechen11 erschwert werde und daß sich die 
Kommission nicht in der Lage sähe, bis zum Waffen
stillstand die Listen von Kriegsverbrechern fertigzu
stellen, hatte nachdrückliche und anhaltende öffentliche 
Kritik zur Folge. Gleichzeitig forderte die Bevölkerung 
eine engere Zusammenarbeit mit der UdSSR bei der 
Verfolgung der Kriegsverbrechen. Die britische Regie
rung mußte der Haltung des Volkes Rechnung tragen. 
Die Kontakte zur UdSSR wurden ausgebaut, und am 
3. Oktober 1944 versicherte Lord Simon im Oberhaus, 
daß alles getan werde, um nicht nur die zweitrangigen, 
sondern vor allem auch sämtliche Hauptkriegsver
brecher einer ordnungsgemäßen Bestrafung zuzuführen. 
Wie allgemein, war auch im Hinblick auf die Nürn
berger Prinzipien die imperialistische Staatengruppe 
bestrebt, juristische Normen aus ihren gesellschaftlichen 
Zusammenhängen herauszulösen, wie dies auch bei der 
Abfassung der Friedensverträge von Versailles und San- 
Francisco geschah.
Daß es in Nürnberg ebenso wie in Potsdam den West
mächten nicht gelang, sich der Erörterung der Ursachen 
der Kriege zu entziehen, ja, daß sie im Gegenteil an
erkennen mußten, daß antimilitaristische Veränderun
gen der Gesellschaftsstruktur des Aggressorstaates un- - 
erläßlich waren, wenn ein dauerhafter Frieden gesichert 
werden sollte, war ein revolutionärer Sieg der Volks
massen.

Die individuelle Verantwortlichkeit für Verbrechen 
gegen das Völkerrecht

Das von den Gesetzmäßigkeiten der Ausbeuterordnun
gen bestimmte, damals noch zu Unrecht „Völkerrecht 
genannte Herrschaftsrecht der Zeit vor 1917 suchte die 
Krieg und Vernichtung anordnenden Repräsentanten 
der herrschenden Klassen vor jeder individuellen Ver
antwortlichkeit mit der Begründung abzuschirmen, daß 
für Völkerrechtsverletzungen nur der „schuldige Staat“ 
hafte. Mit diesem Argument suchte auch noch die Ver
teidigung im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozeß 
die Schuld der Angeklagten zu bestreiten. Es wurde 
behauptet, das Völkerrecht sehe keine Bestrafung von 
Einzelpersonen vor. Wo die fragliche Handlung ein 
Staatsakt sei, trügen jene Personen, die sie ausführten, 
keine eigene Verantwortung.
Das Nürnberger Internationale Militärtribunal führte 
diese Zweckkonstruktion ad absurdum. In seinem Ur
teil heißt es treffend:

„Verbrechen gegen das Völkerrecht werden von Men
schen und nicht von abstrakten Wesen begangen, und 
nur durch Bestrafung jener Einzelpersonen, die solche 
Verbrechen begehen, kann den Bestimmungen des 
Völkerrechts Geltung verschafft werden.“18

S e r v a t i u s  ließ sich dadurch allerdings nicht davon 
abhalten, bei der Verteidigung Eichmanns erneut die 
imperialistische These vom Staatsakt aufzuwärmen. In 
seiner Einführungsrede vor dem Jerusalemer Tribunal 
verstieg er sich zu der Behauptung:

18 Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher, Bd. X, Nürn
berg 1947, S. 249.
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